
16. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 26.N ovemb 8r<1959 

A n t rag . . .~ 

1~:ilhelmine 

der Abgeordneten:tI i 11 e gei s t, Re i eh, U h 1 i r, V 0 ll"ma n n,j 

M 0 i k, Alt ~ :tt b ii r ger, G i e ger 1, 'Dr~ H o! \3 n e d.e r: und Genossen, 

betreffend di~ 4bän,derung und Ergänzung des Allgemeinen ,Sozial-v-ersicherungs

gesetzes (5.Nov'e1le zum Allgemeinen SozialversiCherur1g~ge$f!tz). 

- ..... -.-,.-
Die gefertigteh Abgeordneten zum Nationalrat !Stellen den 

A n t rag, 

der Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vom •••• , t, ~ ~ '/ mit dem das Allgemein~ Sozialver ... 

sicherungsgesetz abgeß,ndert und ergänzt wird (5 ~Novelle zum A;l.lgemeinEni 

Soz ial vers icherung~ge.setz) t 
. . ........ :1 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgeset97 BGB1.Nr~189j1·955" in der 

Fassung gE Y' Bundesgesetze BGB1.Nr.266!1956, BGB1.Nr! 171/1957, BGB1..,Nr.294/ 

1957,BGI3l.Nr.157!1958 und BGBl.Nr.293!1958, wird abgeändert und ergänzt 

wie folgt: 

Artikel I~ 

1. Im § 89 Abs .. 3,:,ist als Z.2 einzu:fügeng 

"2. hinsichtlich der Ansprüche aus der Krankenversicherung, wenn der 

Versicherungsträger dem Anspruchsberechtigten oder seinem Angehörigen, 

für den die Leistung gewährt wird, die Zustimmung zum Auslandsau:f-. 

enthalt erteilt;" 

Die bisherige Z.2 erhält die Bezeichnung Z .. )~ 

2. Im § 168 ist der Ausdruck H40 v.H'!" durch den"Ausdruck "50 v.H." zu er

setzen. 

3- § 263 Abs.1 hat zu lauten: 

I! (1) Ist der Empfänger einer Rente derarthilflo-s, dass er ständig' 

der Wartung und Hilfe bedarf ,sogebührt ihm zu der Rente ein Hilf Iosen

zuschuss im halben Ausmass der Rente, jedoch mindestens 300 S und höch

stens 600 S monatlich'. Bei der Bemessung des Hilflosenzuschusses bleiben 

Kinderzuschüsse ausser Betr.acht. Zu einer Waisenrente wird Hilflosenzu

schuss frühestens ab dem Zeitpunkt gewährt, in dem die ,r:'aise das 14~Lebens

jahr vollertdet hat .,11 
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17. Boiblatt Beiblatt zur Parlamentsko~Fes_p.2.~deYl2! 26~~ovember 1959 

4 .• § 265 Abs.1 hat zu lauten: 

!t (1) Im Falle der Wiederverheiratung wird die Witwenrente mit dem 

'fünffachen Jahresbetrag der Rente einschliesslich eines im Zeitpunkt ihres. 
, '. - .~ . 

Erlöschens.gebührenden Hilflosenzuschussesabgefertigt." 

5. Dem § 266 ist f~lgeDder Satz anzufügen: l!gfnz~!;'rL?~(1Nitwer )rente ge

bührender Hilfslosenzuschuss bleibt hiebei~u.s'se:t' ; nsatz. t! 
", I. :.,', 

6. §267 erster Satz hat zu lauten: "Alle Hinte'rbli~benenrenten zusammen 
, I 

dürfen nichthdher~s'ein 'als die Invaliditätsi~"~i'8,auf 'd'ie der Versicherte 

bei seinem Ableben Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte, samt den jeweils 

in Betracht kommenden Kinderzuschüssen; allfällige FIiJ,flosenzuschüsse 

haben hiebei ausser Ansatz zu b-Ie-iben'. t!. 

7. § 287 hat zu lauten: 

nHilflosenzuschuss. 

§ 287. Für den Hilflosenzuschuss zur Knappschafts(alters)vol1rente 

und zu Hinterbliebenenrenten g'Ut § 263 mit der, Massgabe, dass der; Leistungs

··z;l.ls·chlag bei der Bemessung des Hilflosenzuschusses ausser :Bet.racht bleibt." 

8. Im §292 Abs.2 ist der Punkt am Sclüuss der lit.i durch einen Strichpunkt 

zu ersetzen Und als lit.k anzufügen: 

tlk) die sich aus § 522e ergebende Rentenerhöhung.1! 

9. Nach § 319a ist ein § 319b folgenden W,:.'tlautes einzufügen: 

"Ersatzanspruch der Landwirtschaftskrarikenkassen. 

§ 319 b. Zu den gemäss §§ 315 Abs.1 und 317 ermittelten Ersatzansprü

ehen der Landwirtschaftskrankenkassen gegenüber der Land- und Forstwirt

sch'ilftliehen Sozialversic,herungsanstal t gebührt ein Zuschlag in der Höhe 

dieses Ersatzap.spruches. ll 

10. § 522 Abs.S Z.1 lit.c und der folgende Satzteil haben zu lauten~ 

"0) bei Waisenrenten der Betrag von 48 Smonatlith, 

in allen Fällen zuzügliGll des Betrages. der sich'nach den §§ 522a, 522b, 
I • 

522c U1ld 522e ergebenden Rentenerhöhung;1l 

1;1. Nach §522d ist ein § 522e folgenden ~Hortlautes ~inzufi..igen: 

llUrnrechnung von Al trenteri~ . 

§ 522e.{l) Die Altrenten aus der Pensio~~versicherung (§ 522aAbs.1) 

sind na?h MassgaJiB der Abs.2 und· 3 unter weiterer Anwend:qngder für sie je

weils in Geltung gestandeneI?- Bemessungsbcs timmungen mit i;Tirkung ab 1.Jänner 1960 

umzurechnen,. wenn Sich aus der UInrechnung ein dem Betrage nach höherer Anspruch 

auf Rente als bisher er~~'fj-':. 

,. 
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(2) Bei der Umrechnung von Renten, die ganz oder teilweise auf An

wartschaften aus der Angest eIl tenversieherung': auf GrUl'lci' von am, 31 • ])e:2\ ember 

1938 in Geltung gestandenen Bestimmungen beruhen, sind ausser'Bettachtzu 

lassen: 

a) bei den Rent~n, für die der Versicherungsfall vor dem 1.April 1935 

eingetreten ist, die Bestimmungen der §§ 343 ),bs.4 und 347 Abs. 2 

dritter bis letzter Satz deS,Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

1938, BGB]" .. Nr.1, 

b)bei den Renten, für diE:'), der Versicherungsfall zwisch~n dem 31 .März 

1935 und dem 1 ~i pril 1952 eingetret en i$ t oder be i denen der St ich

tag nach dem 31.W~rz 1952 liegt, bezüglich des Ausmasses der Leistung 

die Bestimmungen des § 254 Abs.1 erster bis dritter Satz, des 

§ 258 Abs,.3, des § 343 Abs.4 und des § 346 Abs.1 2,.2 lit.bdes Ge

werblichEm Sozialversicherungsgesetzes 1938" BGBl.Nr.1; anstelle dieser 

Bestimmungen sind bezüglich des Ausmasses der Leistung § 28 Abs.1 , 
erster Halbsatz , § 33 Abs.j und § 127 Abs.1 2.3 und 4 des Ange-

stelltenve:r:s~cherungsgesetzes 1928, BGBl.Nr.232, anzuwenden. 

(3)B'ei der Umred;nung nach Abs.1 sind die in § 1 Abs.1 des Renten

bemessungsgesetzes, BGBl.Nr.151/1954, genannten Beträge von 1800 S (Ver

sichertenrente) , 90[) S (Hinter1;llieb,enenrente) und 1080 S (Witwenvollrente .<tus 

der knappschaft lichen Rentenversicherung)ausser Betracht zu lassen. Die umge-
I ' 

rechnete Versichertenrentedarf ab 1.Jänner 10960 jedoch monatlich nicht mehr 
" 

als 2600 S, die rÜnterbliebenenrente monatlich nicht mehr als: 1300 S und die 

lHitwenvollrente aus der knappschaft lichen Pensionsversicherung monatlich nicht 

mehr als 1560 S betragen. 

(4) In Fällen der Wanderversicherung sind die von der Umrechnung 

nach Abs.1 Und 2 nicht erfassten Teilleistungen inder bisherigen Höhe weiter 

zu gewähren. In der Zuständigkeit für die Feststelltingund Zahlung der Leistun

gen tritt keine Änderung ein~ 

(5) . Die 'Umrechnung. ist von AmtsV{egen vorzunehmen. Über die Umrech.

nung ist ein schriftlicher Bescheid-nur zu erteilen,·wenn der Berechtigte dieij 

bis, 31 • Dezember 1961 beantragt.1! 

Arti1<::el 11 

(1 ):nieses Bundesg'esetz t,ritt am 1 .Jänner1960 in Kraft. 
. '"..', . 

(2) Sind dieVoraussetzun~(m für den lins:rruch auf Hilflosenzuschuss 

Z'l1 Hinte:tbliebenenrenten aus d~r Pensionsversicherung am1 .Jänner 1960 erfüllt, 

so gebührt der Hilflosenzuschuss ab diesem Tage, wenn der Antrag bis zum 30.JUlli1960 
~estollt. wird.' Lrtikel 111 

Mit derVollziehupg dieses Bun;:lcsgüsetzes is t das Bundesminist orium 
für sozialo Verwaltung botraut .' _._._ 

In formGller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Vorzieht 
auf dio :erste Lesung dem L.usschuss für soziale Vervvaltung zuzuweison. 

-.-.-.-.-
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Erläuternde Bemerkungen 

Zu Art.1 Z.1: Die hier vorgesehene Er'weiterung des § 89 Abs.3 ASVG. 

erweist sich als erforderlich, weil diese Vorschrift nicht völlig mit der 

Regelung in E~nk1ang steht, die in dem von Österreich am 5.Februar 1929 rati~ 

fiziertenYbereinkommen (Nr.24) über die Krank,:enversicherungder Arbeitnehmer 

in Gewerbe und Handel und der Hausgehilfen und in dem am gleichen Tage rati-

fizierten Übereinkommen (Nr.25) über die KrankenverS:ich'~~~der Arbeitnehmer 

in der Landwirtschaft vorgesehen ist., Nach § 89 Abs.3 ASVG. in der gegenwä~.., . .', - ~. 

tigen Fassung ruhen die Leistungsansprüche aus deJ;' Krankenversicherung, so-

'lange sich der Anspruchsberechtigte oder sein Angehöriger im Ausland·auf-.. , 

hä.lt .. Demgegenüber zählt Art.3 Z.3 lit~c derÜberei~k:~mmen Nr.24 und Nr.25 

bestimmte Tatbestände a:uf, in denen das Ruhen der Ansprüche aus der Kranken

versicherung zulässig, ist. Der Auslandsaufenthalt schlechthin kommt in dieser 

Aufzäh~ung nicht vor. Der Sachverständigenausschuss des 1nternationelen Ar

beitsamtes für dieAnwend~ der b~ereinkommen-und Empfehlungen hat daher 

der Bundesregierung empt:ohlen, die innerstaatliche Regelung denÜbereinkom-

men vollkommen "anzupassen. Der Empfehlung' des Sachverständigenausschussessoll 

nunmehr dadurch Rechnung getragen werden, dass auch für den Bereich der_~

sprüche aus der Krankenversicherung die in § 89 Abs.3 Z.2 ASVG. ,derzeit vor

gesehene Regelung' übernommen wird. Die erwähnte Gesetzesstelle schliesst 

das RUhen von Ansprüchen aus der Unfall ... und Pensionsversicherung aus, wenn 

der Versicherungsträger einem österreichischen Staatsbürger die Zustimmung 

zum Auslandsaufenthalt erteilt. Auf den Bereich der Krankenversicherung 

übertrage~wird die Zustimmung vom Krankenversicherungsträger somit erteilt 

werden köruien"wenn der Auslandsatifenthalt das Ziel der vom Versicherungs

träger zu gewährenden Krankenb ehandlung , nämlich die Heilung odel' Besserung 

des Gesundheitszustandes des Erkrankten,nicht gefährdet. Begibt sich der Er

krankte ohne Zustimmung des Versicherungsträgers ins AUSland, dann kann sein 

VerhaI tell. unter die Ruhenstatbestände des Art,"3 Z.3 lit.e der genannten Über- " 

ei nkommen subsumiert werden; das, Ruhen des Ansoruches wäre daher nach dem Text' 

der Übereinkommen gerechtfertigt. Die in § 69 Abs .. 3 Z~2 ASVG. in der der

zeitigen Fassung hinsichtlich der Ansprüche auS ,der Unfall- und Pensionsver

sicherung vorgesehene EinSChränkung auf' österreiqhisqhe Staatsbürger erschien 
" 

für den Bereich der· Krankenversicherung entbehrlich; sie wurde daher bei der 

Übernahme dieser Bestiininung für den 'Bereich d~r Krankenversicherung nicht 

vorgesehen, 

56/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)4 von 9

www.parlament.gv.at



20. Boi blatt .Beiblattzur Parla:inentskorrespöndenz 26.November 1959 
:.1 

',,""- . 

Zu Art.I Z.2: Durch das Allgemeine Sozis::'versioherungsgesetz wurden 

den Krankenversiche;ry.ngsträgern hinsichtlich der Le~st~ de'~\Vo6hengeldes 
ausd~~Ver'SiChe):.~~gSf~ll ~er Mutt~rschaftempfindliche Mehrbelastungen auf ... 

"_: . .. '"', :',1 ,', ,", . ,'. .. ," " . .' .. ' '. . ;' 

erlegt. So vnirde die durch das f:r~h~re. Mutterschutzges~tz i'om 17.Mai 1942, 

DR.QBl.I S.321, vorgenommene Erhöhung des Wochengeldes '<;t~ d'et;- dUrchschnitt-
i . .' , 1 

lichen Arbeitsyerdienst' der l~tzteIl 13 WöChen,di.e darnal~ den Krankenve'r-

sicherungsträgern vom Bund ,ersetzt wlir.d~ ;als]?flichtleistung der Kr~nkenveF~ 

. s~cherun8~"b~rnomm~n. Dadurch wurden aber auch Gruppen v,on Versicherterl an ... 

spr;dhsbereohtigt,' die früher vom Anspruch ~~fd,aserhöhteWbeherlgeld nach 

dem ehemaiigen, MutterschutzgE;lsetz ausgesci).lossen waren, näm+ich Hausgehil ... 
. ", " '. ; - "', - . : ' . '. . ,: '. . . ):;.' . : . .~. ", . ,. , 

finnen und Frauen nichtÖsterreichischerStaatsbürgerschaft,. Die yonden K;ran ... 
. ,I·. ',',,' .• '::. • ,......, .. , ' . 

kenversiche~ngsträgern aus dem Titel des Wocbe!1ßeldes derze~t zu er'Prin· 

genden Leistungen gehen somit we,it über das bina:us, was die VersiC:herten:ge.,. 

meinschaft früher aus die~,em Titel zu tra.gen hatte~ Sie s:tellell vielmehr 

familienpolitische Ma~sna:hmen dar, ;die den Rahme:t:l .der ,Sozialversicherung 
.' .' ." 

überschreite~.~Zur Aufbringungdes hiefür ,erforderliehen finanziellen i\.uf-

vmndes mussdaber inverstä~ktem Ma~s die Allgemeinheit, d .• h ... der Staat 

,durch einenZu'Schussaus allgemeinen Steuernlittelnherangezogen werden. Der 

derzeit im § 168 ASVG. vorgesehene Ersatz von 40 v ~H.der Aufvle,ndu~8n für 

das Wochengeld ist im VergJ.eich zu den erweiterten Leistungsverpflichtungen 

der Krankenversicherongsträgetnicht angemessen., Er wirdda.her auf 50 v.-H. 

der Aufwendungen erhöht.· Die hieraus' erwachsende finanziellelViehrbelast~ 

des!lundes beträgt im Jahr 1960 8 Millio,nen SChil+ing, und ist in dieser 

Höhe im Bundesvoranschlag :für dieses Jahr bereits berücksichtigt. 

Zu Art.tZ.3bis 7: N'f\oh der gegenwärtigen Regelungdes§ 263 ASVG. 

kann nUr den Empfängern von Aiters- und Invaliditätsrenten ein Hilflosenzu ... 

schuss zur: R~ntegewährt werden. Von den Interessenvertretungen der Dienst

n'ehmer und de~, Re.ntne.r wurde die .Linregung an das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung herangetragen,'atich für die Empfänger von Hinterbliebenenrenten 

, die Mögliqhkei teler·' Ge,yährung des H1.1flosenZuschuSses zu. ~chaffen. Dieser 

Anregung kann die Berechtigung nicht abgesprdChe~'werden, da die mit einem 
I' :'. . 

erhöhten Hilfs~ und Pflegebedürfnis verbundenen'finanziellen Mehrbelastungen 

sowohl bei den Alters:... (Invaliditäts) rentnern als auch bei den Empfängern von 

Hintorbliebenenrenten in gleichem Masse auftreten. Die Einführung des Hilf

losenzuschusses auch fÜr Empfänger von Hinterbliebenenrenten war darüber hinaus 

bereits Gegenstand eines Initiativantrages, der von den l.bg.Uhlir und Genossen 

in der Sitzung des Nationalrates am 21.Juli 1959 eingebraqht worden war. 
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21. Boib1att Beiblatt zur Parlarrientsk6~respondenz 26.November 1959 
r: ~ 

~urch dieJ1eufassung des § 263 kbs.1 ASVG. wird allch für die Empfän

ger von ,Hinterblfebenenrenten' düi Möglichkeit er~ffnet, 'in dEm Genuss eines 
I >.' .'" .~ - .' ". . ; . _ . 

Hilf";lose~'zusch~s~es zu geia:~erl. Die Empfänger von Waisenrenten,' die das 

14.1ebensjahr noch nicht voliendet haben, <wurden jedoch von der Möglichkeit 
: . . : . ";'. ': :.~:' :" i " I : ; , ' 

de.;- pewähru.ng eine,sH.ilf~;.,.~~:hzuSChusses ausgenoriune~t~,eil bei solchen nooh 

im S~hUlpfliCh,tig,e~ 'Alters;ehende,n Kindern' im aiig.,eJl1eirt.en ~in geWisses War

t,ungs~'u~dHilfsb~di5jir'nis~nzunehmen ~ein wird/d~~ab~~~icht jenen regel-
. I ~.: '. '. . '!';" .~. ,",:,\ ~~;!';"" ,',. • ,:", ':~~'>~, _. '.:'.: ,,:",.. ',' 

wi~,r.~g~~; ZUBta:hd~:p.~·tB~lt, dessen. Vorlisg€;n diE! 9,ew~fu,ngeines Hilflosen~ 
,:.. ""·:·~'r~·"'· ./".;~ ... , " . :, .< ... ::,::::··,>:·:'><t;·i·.:-:"~ . . 

zuschp.sses,rechtfertig-t. Im Z,usammerihangmit der~~i,t~I'ung der l~nspr!ichs ... 

berechtigungaufHilfi:L(),S~nzus6huss a,uf'Rinterblie;be,nQnrentenmusste auch der 

durohaus mögl;icheFall geprüf;t werdl;:n, dass mehrerel'lentenanspriidhe aus der 
• ' , . . '- .' . . ,," .' " ~; , . _ ' ".' _. ", i 

,Pensionsversichertil1g, ine.in und derselb,,:n .Person z).lsamrn!:m.treffen und zu· jeder 

;Rente ein Hilflosenzuschussgebührt.Dic Lufnalune einer .besonderen Bestimmung 
-':'. .' , . , :', . . ,.,.' ,", '. 

über ein.e Kürzungqer einzelnen IIilflo~enzu,f?chüssebis .zu einem nicht über

steigbarertHöchstausmasserschiertaus der . ErwägUl1g entbehrlich, dass das 

Zusammentreffen,meh1.'erer Rent€L.ansprüche aus d.er~ensionsyersicherung zwangs,

läufig zurA:nwendUl1g der. ~Ruhensbe$timmung des § 91 ASVG.führ!, v/obei auch der 

Hilflosenzuschuas gemäss § 95Abs.2 ASVG. anteilsmässig vom Ruhen erfasst wird. 
• ,. 7" ( 

Hingeg~n musste durch J~rt.r Z.4 bis 6 k;targestell t~ werden, inv{ieweit der Hilf-

losenzuschuss .bei der Berem nung der, ;.bfertigung der Witwenrente, bei der Be

messu.ng der Waisenrente und bei der Ermitt1urtg des Höchstausmm.sses der Hinter .. 

bliebe'nenrenten zu berücksiohtigEm ist. Für die Bem&ssung der 1jiitwen(Witwer) .... 

rente'reicht die in § 264 ll.SVG. vorgesehene Regelung;'in 'der auf den. HilfloSGJ:l

zuschuss ausdrücklich Bedacht genommen ist, aus. Entsprechend der Neurogelu.:ng 

:. hinsichtlich des Hilf"losenzuschusses im Bereich der Pensionsv:ersicherung der 

L.rbeiter, die gemäss § 270 l$VG. auch für' die PensionsvGI'sicherung d'erAnge

stellten gilt, musste schliesslieh auch in derlr..nappschafllichen Pensionsve:t

s.icherung die Erweiterung der Anspruchsberechtigungauf HilflosenzuschusS 

für Hinterbliebenenrenten vorgenommen werden (i,:tt 1ft Z .,1). 
Die in den einzelnen Versicherungsträgern und dere Bund im Jahre 1960 

aus der Erweiterung der l:..nspruchsberechtigUng auf Hilflosenzuschuss erwachsen

de finanzielle Mehrbelastung beträgt: 

.' "f." 
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Erhöh ung des 
Renfene.. u'twand es 

26.November 19,59 
"'\" ,"' 

ErhöhUng des 
:B11l1des'b eitrages 

~,i 1 1 i 0 ne n S 
Pensionsvers.Anstalt 
Cl,er Arbeiter" 

Land- und Forstw.>soz iäl,-' 
yersich~rungsanstalt' ", 

Versicherungsanstalt'der 
osterr.,Eisenbahnen " , 

Pens ionsvers .'ll.nstal t 
,der' Angeste;I..lten 

Versicherungsanstalt des 
,t):s1; err. Bergbaues' ' 

o,l 

0,1 

9. 1 

'11 2 
, ' '"" 

,~,6 

,0,3 

0,1 

,-

Die finanzie,I).1eMehrbel~~~,~ ß..es:a:undes im ~~:u~~as.~von10Mi11io

nen 'S,chilling ist im D~d,esyotans,qb:l.ag f~ <ia~Ja,.h;r 19,60 bereHs b~rüc~~cht~gt. 

Zu Art .. I,Z.9gDie vier~eNovellez'tlll11.SVG. ~at d:urch ,dieEinf\i~ 
.. ,. 

;guI1g de's§ ,319aeinenjährliche:n $a:Ufiphbe,traginder Höbe von 55 ~~li}.ione.n 

Schilling ;vorgesehen, w,elehe.n,die~'\.:t~emeine PnfaJJversicheru~$aIl~stal:t 9.en 

Gebietskrankenkassen,den'Betriebskränkenkas.senund der Versiche~sanstalt 

desösterreichischen Bergbaues;zu'bezahlen~hat.Damitsoll€nqieErsatzan

sprüche zwischen den gena,nntenKrankenversicherungsträgernundqer Allgemeinen 

Unfa11versicherungsanstalt in einem höheren Masse als bisher abgegolten,werd,en~ 

In diasemBauSChbetrag von 55 Millionen Schilling ist zur Entlastung der F;8'!": 

nannten Krankellversiciherungsträger eine Er'hönung der]1rsatzaneprüche ",um rund 
,. . ... .. .' .. 

27Mi~lionenSchilling enthalten gewesen, Es war damals nicht möglich, fiir 

die LandwirtschaftskranlCenkassen, deren Geb~rungsabgang im ersten Halbjohr 

1959 cirka 6 Millionen Schilling beträgt, eine ähhlicheRegelungzutreffen., 

I8 die Geba:r:ung derLandwirtschaftskrankenkassendring~nd einer Finanzhil:f'e 

. bedarf, spll timen nUl~nlehr 'eine'verdoppelüngihrer Ersatzansprüche gegenüber 

der Land-und Forstwirtschaft1.ichen Sozialversicherungsanstalt als Unfallver

siche~ungsträger ßingeräumt werden. De~ Mehraufwand der Land~ und Forstwirt

schaftlichet; Sozialversicherungsanstalt wird etwa 4 Millionen Schilling jährlich 

betragen. 

Zul..rt.I Z.8, 10 und 11:, D;ie, nach 1930 in voller Schärfe einsetzende 

Vlirtsebaftshise hatte die 'Pen~i'onSver$icherung der .tngestellten' in eine schwie

rige finanzielle Si tuation g'ebracht~ Das Beitragsaufkommen re'ichte nicht mehr 

aus, um den steigenden RentEmaufwand zu deCken. Die RegieTWlS' sah sich daher 

1935 gezwungen, durch gesetzliche Massnahmen (Gewerbliches, Sozialversieherungs

gesetz) die Rentenansprüche, und -f.nwartschaften aus der östarreichischen Anga-
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23. Boibla.tt 26 ;Nov6lI1ber ,1959 

stellten-versicherung zu kürz,en. ,'Die Kürzungen bezogen sich auf den Grundbe

trag der Rente y die steiger~ng~beträge, da:~ i~usma~Sder vatwenrente, das L.us-
, ~ ; ) , 

mass der zu berücksichtigenden Ersatzzeiten u.ä. Seit. langem fordern die be-

troffenen Rentenbezieher, dass diese Verschlechterungen des Angestellten-
,. . ..', - '. ."".' , .,' '. '\ .' 

recp.tes rückgängig gemacht werden~ il.uf diese Ford'orungbezog sich der Initia-
, '" ,- . . ., "'. ') .' 

,tivantrag der .:~bg~Reich ~d Genoßsen vo~ 8.Juli 19~~1;mH dem verlangt Wurde, 

das 11.ltrentnerproblein in der LngeßtelltenversiCher~: g:,e~etzlich zu bereinigen. 

Dementspr1cht de:rirr gas Gesetz n~:u aufzunehmen~le§;5·~,.2e, indem er eine ~m
rechli)1ng der Rent:e:n,':au~~'de:r: 'ehemf?ligen AngestGll~~~t~i,:~!.~eher~' (Altrente~) 
anordnet.' Bei d i<e,s er. Urnrechnt,lIJ,g ,$9Jlen die Besti~?~' gee~ewerblichen 
s.ozialversicherurig~gesetzes, die das'Reqht des eh~l!laligenli..ngestelltenver~ 

, ' , 

sicherungsgesetzes verschlechterten, a:usserBetracht bleiben}; anderen 

Stelle sollen die im Jahr 1935 aussar Kraf'tgetretenen ein~chlägigen ,Ba-

• stimmungen ,des·j..ngestelltenversicherungsgesetzes19.28 .he#a~ezogen werden,. 

'Die Renten, die damit wieder in ihrer ursprünglichen HOhe hergestellt we,rden, 
<Oh' , • ' • _ • < • • ~ '. '~. , • 

:sollep, uhter li.ufrechterhaltung aller sonstig~n bj,sher angew~ndetenBemesßungs.-

bestiIDlllungen neu berechnet werden. Von der Umrechnung werden aber auchsolch,e 

Itentner erfasst, die, erst nach Inkrafttreten des ,Qewerblichen.Sozialversi

cherungsgesetzesbis zum ',-irksamkeitsbeginn ,des ASVG. angefa.llensip~,wenn 

sie gan~ oder teilweise auf Anwartschaften beruhen, die das Gewerb 3, iche ,Sozial

, , versicherungsgesetz verschlechtert hat. 

IJa;sRelltenbemessungsgesetz hat im Jahre 1954 die damals verfügte Neu.;. 

bemessung der Renten insofern eingeschränkt, als für eineVersiqheI'tenrente 

1.80Ö ,S; für eirte Hinterbliebene~e,nte900 Sund füreineWitwenvollrente 

,aus derkna.f'pschaftlichen,~entenversicherung1080, S als Höchstbeträge vor"" 

, gesehen waren. pie durch dies,e Beschrä.nkung >betroffenen Rentenberech,tigten, 

vor ,_allemehe~lige, Versicherte ,der Sonderversicherungsansta.l tentfordern 

'.seit langem eine ,J,.ufhebung dieser Begrenzungspestimmungen. Der am 21 .Juli 1959 

~v~n den Abg. Volllllqnn und Gqnosseneingebr~chte Initiativantrag ,will dieser 

Forderung, Recpnung tragen. 

,Der vorliegende Entwurf he~t ,die",Begrenzungsbestimmungen des Renten

bemessungsgesetzes auf; an ihre Stelle werden jedoch mit ~"irkung ß.b 1.Jänner 

, 1960 neue Höchstbeträgefestgesetzt, di2 die umgerechneten 11.ltrenten nicht 

ÜberSChr~i t~n dürfen, und zwar 26008 fürversich~rt'enre~ten91;00 S für . 

. Hinterbliebenenrenten und l560 S für y!~twenvollrenten aus derknapps.chaft

lichen Rentenversicherung.D€r weitergehl?nd~n,Forderung nach gänzlicher Be-
• • • " : . _'\l' , ~ , • ,e ,\" ,-.~ 

seitigu:ng der Höcbstbeträge'konnte nic~t entsproch~n werden, weil sich sonst 

56/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)8 von 9

www.parlament.gv.at



t 

24. Boible,tt Beiblatt 'Zur Parlamentskorrespondenz .26.November 1959 

in Auswirkung der Umrechnung und durch die Weiteranwendung aller bisherigen 

Bemessungsbestimmungen Rentenbeträge ergeben würden, die weit über die höchst-· 

möglichen RentenbElträge nach dem iiSVG. hinausgehen. Die neu festgesetzten 

Höchstbetl~äge weisen eine Höhe auf, die für Ren tcm mit den gleichen Voraus

setzungenin Bezug auf Versicherungsverlauf und Bemessungsgrundlage bei 

Eintritt des Versicherungsfalles im Jahre 1959 nach dem ~SVG~Redht zu er

warten wäre. 

Im Zusammenhang mit dieser Umrechnung von Lltrenten, deren Ergebnis' 

den Rentenberechtigten unmittelbar zugutekommen soll, war auch vorzusehen, 

dass im Falle von Kleinstrenten die sich aus der Umrechnung ergebende Er

höhung nicrnt :Ln das Gesamteinkommen zur Feststellung von Lusghüchszulagen 

einbezogen wird. (Z .S). 

Durch Z.10 soll Vorsorge getroffen werden, dass es zu eine~ unmittel

baren Rentenerhöhung infolg'e der Umrechnung nicht kommt,. wenn und solange 

nebenher eine unselbständige Erwerb~tätigk8it ausgeübt wird und es daher 

zum Ruhen des Grundb0trages kommt. 

Der Mehraufwand der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 

aus der Um~echnung der Altrenten wird auf 120 ~i~illionen Schilling für das 

Jahr 1960geschätzt. Er wird sich von Jahr zu Jahr verringern, da neue Fälle 

nicht mehr auftreten können. Die Erhöhung der im Rentenbemessungsgesetz ge

nannten Grenzbeträge wird zu keiner wesentlichen Belastung der Pensions

versich''rungsträger führen. Bundesmittel worden aus der Umrechnung der 

Lltrenten nicht in Anspruch genommen. 

-.-.-.-.-."-.-
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